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Vordruckmuster für den Nachweis zur Steuerschuldnerschaft des 
Leistungsempfängers bei Bauleistungen / Gebäudereinigungsleistungen 
 
 
Sehr geehrte Mandanten,  
 
mit Schreiben vom 23.05.2014 haben wir Sie bereits über wichtige Änderungen der 
Steuerschuldnerschaft bei Bauleistungen informiert. 
 
Im Nachgang zu diesen Änderungen wurde die Voraussetzung über das Erbringen einer 
Leistung gemäß § 13 b UStG beim Leistungsempfänger genauer konkretisiert. Nach 
aktueller Mitteilung des Bundesministeriums der Finanzen spielt es ab dem 01.10.2014 
keine Rolle mehr, ob die erbrachte Bauleistung eigenständig für weitere Bauleistungen 
verwendet wird oder nicht. Wichtig ist nur, dass der Leistungsempfänger ebenfalls 
Bauleistungen oder Gebäudereinigungsleistungen erbringt. In beiden Fällen liegt ein 
Wechsel der Steuerschuldnerschaft auf den Leistungsempfänger gemäß § 13 b UStG 
vor. 
 
Zum Nachweis der vorliegenden Voraussetzungen wurde das hier beigefügte 
Vordruckmuster seitens der Finanzverwaltung entworfen. Durch diesen Vordruck 
bestätigt das zuständige Finanzamt des Leistungsempfängers dem leistenden 
Unternehmen, dass die Voraussetzungen erfüllt sind und die Rechnung gemäß § 13 b 
UStG (ohne Umsatzsteuer) zu erstellen ist. Daher sollten Sie diesen (vom Finanzamt 
ausgefüllten) Vordruck Ihrem Leistungserbringer vorlegen. 
 
Sofern wir diesen Nachweis beim Finanzamt für Sie beantragen sollen, bitten wir 
um Rückmeldung. Andernfalls gehen wir davon aus, dass Sie diesen selbst 
beantragen.  
 
Für Rückfragen diesbezüglich stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
Ihr AVHG Rees Team   Anlage: Vordruckmuster USt 1 TG 
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